
Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal 

Sitz: Bretten 

 

 

HAUSHALTSSATZUNG 

 

Aufgrund § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.d.F. vom 16. 

September 1974 (Ges.Bl. S. 408) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 22.07.2025 (GBL 2025 Nr. 71), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeord-

nung Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl. S. 581) zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 22.07.2025 (GBL 2025 Nr. 71) und der Verbandssatzung 

vom 29.09.2022 hat die Verbandsversammlung am 13. November 2025 folgende 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 

 

 

§ 1  Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Beträge 10.620.350 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen -10.620.350 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0 

 

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen EUR 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 10.271.711 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -7.349.800 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 

      (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

2.921.911 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -11.581.200 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

-11.581.200 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-8.659.289 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 10.878.089 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -3.000.000 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

7.878.089 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-781.200 

  



§ 2  Kreditermächtigung 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und In-

vestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 

 10.800.000 EUR. 

 

 

§ 3  Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-

pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 

wird festgesetzt auf 16.842.800 EUR. 

 

 

 

§ 4  Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR. 

 

 

§ 5  Umlagen 

 

Vermögensumlage nach §11 Abs. 2 Verbandssatzung 

 

a) Baukostenumlage 

 

 Die Baukostenumlage wird wie folgt festgesetzt: 

 

Verbandsmitglied Umlagebetrag

Bretten 0,-- Euro

Bruchsal 0,-- Euro

Gondelsheim 0,-- Euro

Knittlingen 0,-- Euro

Maulbronn 0,-- Euro

Neulingen 0,-- Euro

Oberderdingen 0,-- Euro

Ölbronn-Dürrn 0,-- Euro

Summe 0,-- Euro  
 

  



b) Tilgungsumlage 

 

 Die Tilgungsumlage wird wie folgt festgesetzt: 

 

Verbandsmitglied Umlagebetrag

Bretten 21.461,-- Euro

Bruchsal 10.931,-- Euro

Gondelsheim 39,-- Euro

Knittlingen 17.514,-- Euro

Maulbronn 17.630,-- Euro

Neulingen 4.887,-- Euro

Oberderdingen 904,-- Euro

Ölbronn-Dürrn 4.723,-- Euro

Summe 78.089,-- Euro  
 

 

 

Betriebskostenumlage nach § 12 Abs. 3 Verbandssatzung 

 

Die Betriebskostenumlage wird wie folgt festgesetzt: 

 

Verbandsmitglied Umlagebetrag

Bretten 3.602.310,-- Euro

Bruchsal 549.045,-- Euro

Gondelsheim 303.609,-- Euro

Knittlingen 670.131,-- Euro

Maulbronn 322.077,-- Euro

Neulingen 499.305,-- Euro

Oberderdingen 87.906,-- Euro

Ölbronn-Dürrn 121.517,-- Euro

Summe 6.155.900,-- Euro  
 

  



Finanzkostenumlage nach § 12 Abs. 2 Verbandssatzung 

 

Die Finanzkostenumlage wird wie folgt festgesetzt: 

 

Verbandsmitglied Umlagebetrag

Bretten 2.194.907,-- Euro

Bruchsal 353.480,-- Euro

Gondelsheim 206.062,-- Euro

Knittlingen 437.950,-- Euro

Maulbronn 203.956,-- Euro

Neulingen 325.915,-- Euro

Oberderdingen 60.048,-- Euro

Ölbronn-Dürrn 79.593,-- Euro

Summe 3.861.911,-- Euro  
 

 

 

Betriebskostenumlage nach § 12 Abs. 5 Verbandssatzung 

 

Die Betriebskostenumlage wird wie folgt festgesetzt: 

 

Verbandsmitglied Umlagebetrag

Bretten 3.000,-- Euro

Bruchsal 2.850,-- Euro

Gondelsheim 450,-- Euro

Knittlingen 750,-- Euro

Maulbronn 375,-- Euro

Neulingen 0,-- Euro

Oberderdingen 0,-- Euro

Ölbronn-Dürrn 75,-- Euro

Summe 7.500,-- Euro  
 

  



Investitionskostenzuschüsse der Verbandsgemeinden 

nach § 12 Abs. 6 Verbandssatzung 

 

Die Finanzkostenumlage wird wie folgt festgesetzt: 

 

Verbandsmitglied Umlagebetrag

Bretten 0,-- Euro

Bruchsal 0,-- Euro

Gondelsheim 0,-- Euro

Knittlingen 0,-- Euro

Maulbronn 0,-- Euro

Neulingen 0,-- Euro

Oberderdingen 0,-- Euro

Ölbronn-Dürrn 0,-- Euro

Summe 0,-- Euro  
 

§ 6  Stellenplan 

 

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die von der Verbandsversammlung be-

schlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 

GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 01. Dezember 2026 vorgelegt. Das Regie-

rungspräsidium Karlsruhe hat mit dem am 01. Dezember 2026 eingegangenen 

Schreiben vom 01. Dezember 2026, AZ.: RPK14-2207-34/18/3, die Gesetzmä-

ßigkeit bestätigt und für die genehmigungspflichtigen Teile die erforderliche Ge-

nehmigung erteilt. Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme auf der Internet-

seite des Abwasserverbandes Weißach- und Oberes Saalbachtal bereitgestellt. Er 

ist unter folgendem Link abrufbar https://www.av-weissach.de/Bekanntma-

chung/Jahresberichte und Informationen. Er steht dort bis zur Bekanntmachung 

der nächsten Haushaltssatzung zur Verfügung. 

 

 

Bretten, den 13. November 2025 

Für die Verbandsversammlung: 

 

Morast 

Oberbürgermeister 

Verbandsvorsitzender 
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